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1. Fragestellung und Einleitung 

Es ist danach gefragt, ob nachträgliche technische Veränderungen an Hochspannungs-Gleich-
strom-Übertragungsleitungen (HGÜ-Leitungen), die sich bereits in der Bundesfachplanung nach 
dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG)1 befinden, eine Neuplanung 
der Leitung oder nur Verzögerungen in der Planung zur Folge haben.  

Sprachlich wird nicht immer trennscharf zwischen Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-
leitungen und Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen unterschieden. So ver-
knüpft die Bundesnetzagentur den Begriff „HGÜ-Stromautobahnen“ mit dem Begriff „Hochspan-
nungs-Gleichstrom-Übertragung“2. Das Bundeswirtschaftsministerium spricht demgegenüber da-
von, bei den großen Stromautobahnen in Nord-Süd-Richtung kämen Höchstspannungs-Gleich-
strom-Übertragungsleitungen (HGÜ-Leitungen) zum Einsatz.3 Das NABEG gilt nach seinem § 2 
Abs. 1 „nur für die Errichtung oder Änderung von länderübergreifenden oder grenzüberschrei-
tenden Höchstspannungsleitungen und Anbindungsleitungen von den Offshore-Windpark-Um-
spannwerken zu den Netzverknüpfungspunkten an Land, die in einem Gesetz über den Bundes-
bedarfsplan nach § 12e Absatz 4 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes als solche gekennzeichnet 
sind.“ § 2 Abs. 3 NABEG erweitert den Anwendungsbereich auf „den Neubau von Hochspan-
nungsleitungen mit einer Nennspannung von mindestens 110 Kilovolt sowie für Bahnstromfern-
leitungen, sofern diese Leitungen zusammen mit einer Höchstspannungsleitung nach Absatz 1 
auf einem Mehrfachgestänge geführt werden können und die Planungen so rechtzeitig beantragt 
werden, dass die Einbeziehung ohne wesentliche Verfahrensverzögerung für die Bundesfachpla-
nung oder Planfeststellung möglich ist.“ 

Dieser Sachstand beschränkt sich im Sinne der Fragestellung auf das Planungsverfahren von 
Höchstspannungsleitungen.  

2. Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung 

Bei HGÜ handelt es sich um Leitungen, die mittels Gleichstrom die elektrische Energie transpor-
tieren.4 Bislang wird in Deutschland überwiegend die Technik des Wechselstroms für die Über-
tragung genutzt. Ein wesentlicher Vorteil der HGÜ besteht darin, dass Strom, insbesondere auf 

1 https://www.gesetze-im-internet.de/nabeg/BJNR169010011.html. 

2 Bundesnetzagentur, 8. Monitoringbericht zur Energiewende, S. 173, https://www.bundesnetzagentur.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/MonitoringEnergiederZukunft/8Monito-
ringbericht_lang.pdf?__blob=publicationFile&v=4.  

3 S. hierzu auch https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/stromnetze-und-netzausbau-regulierung-
rahmenbedingungen.html. 

4 Zu physikalischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen des Ausbaus des Übertragungsnetzes s. auch 
Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste, Erdverkabelung von Höchstspannungsvorhaben, WD 5 – 014/18 
vom 19. Februar 2018, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/548338/29ff28326d1368cbb110f33485ecfe83/WD-5-014-18-pdf-data.pdf.  



Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 024/21 

Seite 5

langen Strecken, deutlich verlustärmer und damit wirtschaftlicher transportiert werden kann.5

Mittels HGÜ kann Gleichstrom ohne die Wechselspannung von 50 Hertz (Hz) in beide Richtun-
gen übertragen werden. Gleichstrom lässt sich zudem besser steuern und regeln. Das ist wichtig, 
um schnell auf große Schwankungen der Energiemenge zu reagieren.6 So können HGÜ-Leitungen 
für mehr Systemsicherheit und Systemstabilität sorgen, da sie insbesondere Engpässe vermeiden 
können.7

Für die Planung und Errichtung von HGÜ-Leitungen gelten grundsätzlich dieselben Vorschriften 
und Vorgaben wie sie für Wechselstromleitungen bestehen. Besonderheiten können sich daraus 
ergeben8, dass für die Errichtung von HGÜ-Leitungen ein gesetzlicher Vorrang der Erdverkabe-
lung besteht. Freileitungen sind in diesem Bereich nur noch in bestimmten Fällen zulässig.9

3. Planungsverfahren 

3.1. Höchstspannungsleitungen 

Dem Neu- und Ausbau von Höchstspannungsleitungen geht ein mehrstufiges Bedarfsermittlungs- 
und Planungsverfahren voraus. Es beginnt mit der Erstellung eines Szenariorahmens. Auf dessen 
Grundlage wird ein Netzentwicklungsplan aufgestellt. Beides geschieht durch die vier Übertra-
gungsnetzbetreiber und mit Genehmigung der Bundesnetzagentur (BNetzA). Daran schließt sich 
die Entwicklung des Bundesbedarfsplans10 an. Anschließend beginnt die Phase der Bundesfach-
planung (oder Raumordnungsverfahren, wenn die Leitung keine Staats- oder Ländergrenzen 
überquert). Als letztes findet das Planfeststellungsverfahren statt.11

Für Höchstspannungsleitungen, die länderübergreifend oder grenzüberschreitend verlaufen und 
als solche im Bundesbedarfsplan gekennzeichnet sind, richtet sich die Bundesfachplanung sowie 

5 https://www.bfs.de/DE/themen/emf/kompetenzzentrum/netzausbau/basiswissen/hgue.html#:~:text=Techni-
sche%20Vorteile&text=HG%C3%9C%20%2DLeitungen%20sind%20verlust%C3%A4rmer%20als,Nennspan-
nungen%20weniger%20aufw%C3%A4ndig%20ausgef%C3%BChrt%20werden. 

6 https://www.transnetbw.de/de/ultranet/leitung#:~:text=Ohne%20Stromrichterstationen%2C%20die%20soge-
nannten%20Konverter,HG%C3%9C%2DLeitung%20in%20Gleichstrom%20um. https://beck-on-
line.beck.de/Dokument?vpath=bib-
data%2Fzeits%2Fnvwz%2F2012%2Fcont%2Fnvwz.2012.1139.1.htm&pos=20&hlwords=on. 

7 https://www.netzentwicklungsplan.de/de/wissen/hochspannungs-gleich-strom-uebertragung. 

8 https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Methodik/Positionspapier_Erdkabel-Metho-
dik_2017.pdf?__blob=publicationFile, S. 2. 

9 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/Energieleitungsbau/faq-energieleitungsbau-02.html. 

10 Der Bundesbedarfsplan ist die Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz und stellt für die aufgelisteten Vorhaben 
im Höchstspannungsnetz die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und den vordringlichen Bedarf verbindlich 
fest, https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/FAQ.pdf?__blob=publicationFile, 
S. 5. 

11 Vgl. https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Methodik/BundesfachplanungLeitfa-
den.pdf?__blob=publicationFile, S. 2 f. unter 2.1. 
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das Planfeststellungsverfahren nach dem NABEG.12 Zuständig für fast alle Vorhaben, die unter 
das NABEG fallen, ist die BNetzA.13

Die ersten drei Verfahrensabschnitte – Erstellung von Szenariorahmen, Netzentwicklungsplan 
sowie Bundesbedarfsplan – dienen vorrangig der Ermittlung, ob eine (neue) Leitung (aus)gebaut 
werden soll. Technische Fragen spielen in diesen Phasen nur insofern eine Rolle, als dass An-
fangs- und Endpunkte der zu errichtenden Leitungen sowie die Leitungstechnik festgelegt wer-
den.14

3.1.1. Bundesfachplanung 

Gegenstand der Bundesfachplanung ist es, einen geeigneten Trassenkorridor zu bestimmen, 
durch den die zukünftige Leitung verlaufen soll. Zu diesem Zweck schlagen die Übertragungs-
netzbetreiber einen möglichen Korridor vor. Der Korridor kann eine Breite von bis zu 1000 m ha-
ben.15 Auch die Alternativen zum vorgeschlagenen Korridor sollen im Rahmen der Bundesfach-
planung erörtert werden. Die Entscheidung obliegt letztendlich der BNetzA.16 Der genaue Verlauf 
der Trasse wird jedoch erst im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens bestimmt; der in der Bun-
desfachplanung bestimmte Korridor ist aber bindend für diese Entscheidung.17

Zu Beginn der Bundesfachplanung führt die BNetzA eine Antragskonferenz nach § 7 Abs. 1 
NABEG durch. Dadurch sollen Gegenstand und Umfang der Bundesfachplanung bestimmt wer-
den. Auch wird damit festgelegt, welche erforderlichen Unterlagen einzureichen sind. 

Gegenstand der Bundesfachplanung ist letztlich vor allem die Prüfung der Umwelt- und Raum-
verträglichkeit des vorgeschlagenen Trassenkorridors. In welchem Umfang einzelne gesetzliche 
Vorgaben geprüft werden, hängt dabei vom konkreten Einzelfall ab.18 Um die Geeignetheit eines 
Trassenkorridors zu beurteilen, werden zwar auch technische Aspekte erörtert, insbesondere die 

12 Vgl. § 2 Abs. 1 NABEG. 

13 Vgl. Keienburg, in: Theobald/Kühling, Energierecht, Werkstand: 107. EL Juli 2020, NABEG § 18 Rn. 13. 

14 Für HGÜ-Leitungen legt der Gesetzgeber im BBPlG die Errichtung als Erdkabel verbindlich fest, vgl. de Witt, in: 
Theobald/Kühling, Energierecht, Werkstand: 107. EL Juli 2020, NABEG § 5 Rn. 7. 

15 https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infomaterial/BroschuereBundesfachpla-
nung.pdf?__blob=publicationFile, S. 2. 

16 https://www.netzausbau.de/Wissen/Trassenfindung/Bundesfachplanung/de.html. 

17 Vgl. de Witt, in: Theobald/Kühling, Energierecht, Werkstand: 107. EL Juli 2020, NABEG § 4 Rn. 6. 

18 Kment, Bundesfachplanung von Trassenkorridoren für Höchstspannungsleitungen – Grundlegende Regelungs-
elemente des NABEG, NVwZ 2015, 616 (618). 
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Ausführung der Kabelverlegung. Die endgültige Entscheidung darüber fällt jedoch erst im Plan-
feststellungsverfahren.19

3.1.2. Planfeststellungsverfahren 

Gemäß § 18 Abs. 1 NABEG bedarf die Errichtung und der Betrieb von Leitungen im Sinne des  
§ 2 Abs. 1 NABEG der Planfeststellung durch die zuständige Behörde. Der Antrag des Vorhaben-
trägers auf Planfeststellung gemäß § 19 NABEG beinhaltet nunmehr einen Vorschlag für den kon-
kreten Verlauf der Trasse sowie in Frage kommende Alternativen. Die hierbei gemachten Aus-
führungen erfordern konkretere und tiefere Angaben als in der Bundesfachplanung.20 Wie bei der 
Bundesfachplanung werden durch eine Antragskonferenz der Untersuchungsrahmen für das 
Planfeststellungsverfahren sowie die dafür einzureichenden Unterlagen festgelegt.21

Im Rahmen der Planfeststellung erarbeitet und beantragt der Vorhabenträger zudem die genaue 
technische Ausführung.22 Die Angaben müssen hierbei über die aus den Unterlagen der Bundes-
fachplanung hinausgehen. Erforderlich sind jetzt beispielsweise ortskonkrete Angaben zur ver-
wendeten Technik sowie Art und Anzahl der Kabel.23

Der das Planfeststellungsverfahren abschließende Planfeststellungsbeschluss legt schließlich alle 
wichtigen Details der künftigen Höchstspannungsleitung fest.24

Je nach Umfang und Auswirkungen technischer Details dürfte der Vorhabenträger damit bis ins 
Planfeststellungsverfahren hinein technische Änderungen berücksichtigen können, ohne dass 
eine Neuplanung des Vorhabens erforderlich ist. Letztlich dürfte es aber immer eine Frage des 
Einzelfalls sein, bis wann bestimmte vorhabenbezogene (technische) Aspekte festgelegt sein müs-
sen. 

19 https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Methodik/Positionspapier_Erdkabel-Metho-
dik_2017.pdf?__blob=publicationFile, S. 4 sowie https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Pub-
likationen/FAQ.pdf?__blob=publicationFile, S. 12. 

20 https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Methodik/Eingriffsregelung/Hinweise_Planfeststel-
lung_2018.pdf?__blob=publicationFile, S. 3. 

21 Vgl. Keienburg, in: Theobald/Kühling, Energierecht, Werkstand: 107. EL Juli 2020, NABEG § 20 Rn. 19. 

22 https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infomaterial/BroschuereBundesfachpla-
nung.pdf?__blob=publicationFile, S. 8. 

23 https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Methodik/Eingriffsregelung/Hinweise_Planfeststel-
lung_2018.pdf?__blob=publicationFile, S. 4. 

24 https://www.transnetbw.de/de/ultranet/leitung#:~:text=Ohne%20Stromrichterstationen%2C%20die%20soge-
nannten%20Konverter,HG%C3%9C%2DLeitung%20in%20Gleichstrom%20um. 
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3.1.3. Exkurs: Änderungen nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens 

Für den Fall, dass das Vorhaben nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens abweichend 
vom Planfeststellungsbeschluss realisiert werden soll, bedarf es für die Änderung zwar grund-
sätzlich eines neuen Planfeststellungsverfahrens, § 18 Abs. 5 NABEG i. V. m. § 43d Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG)25 i. V. m. § 76 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)26. Davon kann 
die Planfeststellungsbehörde aber bei Änderungen von unwesentlicher Bedeutung gem.  
§ 76 Abs. 2 VwVfG absehen.27 So können insbesondere Änderungen, die aufgrund einer Anpas-
sung an technische Neuerungen erfolgen sollen, ohne ein erneutes, (aufwändiges) Planfeststel-
lungsverfahren nach dem NABEG berücksichtigt werden.28

3.2. Nebenanlagen 

Gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG)29 erstreckt sich die Bedarfsfeststellung 
auch auf die für den Betrieb von Energieleitungen notwendigen Anlagen (Nebenanlagen30).31 Da-
runter fallen auch Stromrichterstationen bzw. Konverter, die den Strom aus dem Wechselspan-
nungsnetz für die Einspeisung in die HGÜ-Leitung in Gleichstrom sowie umgekehrt umwandeln. 
Die Errichtung von Konvertern ist zwingend notwendig für den Betrieb von HGÜ-Leitungen; 
ohne sie könnte der Gleichstrom nicht in das Verbundnetz integriert werden.32

Von der Bedarfsfeststellung ist aber die Festlegung des konkreten Standorts der Nebenanlagen zu 
unterscheiden. Diese spielen bei der Bedarfsermittlung noch keine Rolle, naturgemäß erst recht 
nicht deren technische Parameter.33

25 https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/BJNR197010005.html. 

26 https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/BJNR012530976.html. 

27 Vgl. dazu Keienburg, in: Theobald/Kühling, in: Energierecht, Werkstand: 107. EL Juli 2020, NABEG § 25 Rn. 3. 

28 Vgl. dazu Maus, Die Änderung von Planfeststellungsbeschlüssen vor Fertigstellung des Vorhabens, NVwZ 2012, 
1277. 

29 https://www.gesetze-im-internet.de/bbplg/BJNR254310013.html. 

30 Elspaß, Planung und Genehmigung von Nebenanlagen im Kontext der Bedarfsplanung für Höchstspannungslei-
tungen, NVwZ 2014, 489. 

31 Vgl. auch Elspaß, Planung und Genehmigung von Nebenanlagen im Kontext der Bedarfsplanung für Höchst-
spannungsleitungen, NVwZ 2014, 489 (491). 

32 https://www.transnetbw.de/de/ultranet/leitung#:~:text=Ohne%20Stromrichterstationen%2C%20die%20soge-
nannten%20Konverter,HG%C3%9C%2DLeitung%20in%20Gleichstrom%20um. 

33 Elspaß, Planung und Genehmigung von Nebenanlagen im Kontext der Bedarfsplanung für Höchstspannungslei-
tungen, NVwZ 2014, 489 (491). 
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Die Vorschriften des NABEG erfassen dagegen grundsätzlich nur die Energieleitungen selbst, 
nicht auch die Nebenanlagen. Für letztere ist damit weder eine Bundesfachplanung noch eine 
Planfeststellung vorgesehen. 

Auf Antrag des Vorhabenträgers können die für den Betrieb notwendigen Anlagen, insbesondere 
Konverterstationen, in das Planfeststellungsverfahren integriert und durch Planfeststellung zuge-
lassen werden, § 18 Abs. 2 NABEG. Die Entscheidung über die Antragstellung steht im Ermessen 
des Vorhabenträgers.34 Auch eine nachträgliche Einbeziehung notwendiger Anlagen in einen 
Planfeststellungsbeschluss ist möglich, vgl. § 18 Abs. 2 S. 2 NABEG.35

Anderenfalls sind die Errichtung und der Betrieb einer Nebenanlage isoliert vom Planfeststel-
lungsverfahren zu genehmigen. Welche Genehmigung erforderlich ist, ist Frage des Einzelfalles. 
Für Konverterstationen dürften regelmäßig immissionsschutzrechtliche oder baurechtliche Ge-
nehmigungen in Betracht kommen.36 Technische Parameter für Konverter beispielsweise spielen 
dann nur im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens eine Rolle. 

*** 

34 Vgl. Keienburg, in: Theobald/Kühling, Energierecht, Werkstand: 107. EL Juli 2020, NABEG § 18 Rn. 16. 

35 Ebd., Rn. 19 f. 

36 Elspaß, Planung und Genehmigung von Nebenanlagen im Kontext der Bedarfsplanung für Höchstspannungslei-
tungen, NVwZ 2014, 489 (493). 


